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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Post und Telekommunikation

Ende November 2019 wurde der Öffentlichkeit der Bericht der Arbeitsgruppe
«Mobilfunk und Strahlung» vorgestellt. Die Arbeitsgruppe – 2018 noch von Doris
Leuthard eingesetzt – fasste in ihrem Bericht die Fakten rund um die Mobilfunkanlagen,
die Datenübertragung und die dabei auftretende Strahlung zusammen und zeigte in
fünf Optionen auf, wie sich das Mobilfunknetz der Schweiz weiterentwickeln könnte. Im
Wesentlichen ging es um die Frage, ob und falls ja, wie stark die Strahlungsgrenzwerte
angehoben werden sollten. Ohne Anhebung der Grenzwerte brauche es Zehntausende
neuer Antennen, mit einer starken Anhebung hingegen keine. Solange weitere
Erkenntnisse über die Gesundheitsfolgen einer Grenzwerterhöhung fehlten, sei die
Wahl einer Option eine politische Frage, erklärte die Arbeitsgruppe im Bericht.
Die Arbeitsgruppe wies in ihrem Bericht zudem sechs begleitende Massnahmen zum
Ausbau des Mobilfunknetzes aus: Die NISV soll vom Bund gemeinsam mit den Kantonen
vereinfacht und harmonisiert, das im Rahmen der revidierten NISV 2019 eingeführte
Monitoring von Strahlungsexposition und Gesundheitsfolgen soll weiterentwickelt
werden. Ferner soll die Forschung zu gesundheitlichen Folgen des Mobilfunks sowie die
Information der Bevölkerung über Mobilfunk und Strahlung verstärkt werden. Weiter
soll der Bund Unterstützung leisten bei der Schaffung einer umweltmedizinischen
Beratungsstelle für nichtionisierende Strahlung. Eine neue Austauschplattform
«Mobilfunk der Zukunft» soll alle diesbezüglichen Interessen in die Diskussion
integrieren. 1

BERICHT
DATUM: 28.11.2019
NIKLAUS BIERI

Am 22. April 2020 legte der Bundesrat das weitere Vorgehen im Bereich Mobilfunk und
5G fest. Der Bundesrat würdigte die Bedeutung des Standards der fünften Mobilfunk-
Generation (5G) für die Digitalisierung ebenso, wie die Vorbehalte, die es zum Ausbau
des 5G-Netzes in Teilen der Bevölkerung gebe. Diese Vorbehalte zeigten sich etwa bei
der 2019 eingereichten Petition «Stoppt 5G in der Schweiz!» oder bei den beiden
Volksinitiativen zum Mobilfunk, welche sich im Sammelstadium befanden. Der
Bundesrat entschied, die sechs begleitenden Massnahmen umzusetzen, welche die
Arbeitsgruppe «Mobilfunk und Strahlung» in ihrem Bericht vom November 2019
vorgeschlagen hatte. Dabei sollen die Weiterentwicklung des Monitorings der
Strahlenbelastung und die Schaffung einer Beratungsstelle für nichtionisierende
Strahlung Priorität haben. Bezüglich der nichtionisierenden Strahlung entschied der
Bundesrat weiter, die Anlagegrenzwerte nicht zu lockern. Selbst die Arbeitsgruppe
«Mobilfunk und Strahlung» hatte dazu nur Szenarien, aber keine Empfehlung in ihren
Bericht aufgenommen. Das UVEK soll nun die Bearbeitung des Postulats Häberli-Koller
(cvp, TG) für einen «nachhaltigen Mobilfunk» vorantreiben und dem Bundesrat in einem
Bericht bis Ende 2021 die Möglichkeiten einer nachhaltigen Gestaltung des Mobilfunks
aufzeigen. 
Der Entscheid des Bundesrates wurde von der Presse kritisch aufgenommen: Ein
«Armutszeugnis» für den Bundesrat sei sein zögerliches Agieren bezüglich der
Grenzwerte, hiess es in einem Kommentar in der NZZ. Der Tages-Anzeiger berief sich
auf das entsprechende Szenario im Bericht der Arbeitsgruppe «Mobilfunk und
Strahlung» und schrieb, mit dem Festhalten an den geltenden Grenzwerten könnte die
vollständige Einführung von 5G zwanzig bis dreissig Jahre dauern und fast CHF 8 Mrd.
kosten. 2

ANDERES
DATUM: 22.04.2020
NIKLAUS BIERI

Im Februar 2021 präsentierte das BAFU die Ergänzung der Vollzugshilfe für den
Umgang mit adaptiven Antennen. Der Bundesrat hatte im April 2020 entschieden, dass
die geltende Vollzugshilfe um diesen Aspekt ergänzt werden soll, die geltenden
Anlagegrenzwerte der NISV aber nicht gelockert werden. Das Ziel der ergänzten
Vollzugshilfe besteht darin, dass die Bewilligungsbehörden bei der Berechnung der
Strahlung eine klare Anleitung haben.
Weiter wurde in der Medienmitteilung des BAFU erläutert, dass adaptive Antennen – im
Unterschied zu den konventionellen Antennen – die Funksignale nicht mehr konstant in
eine Richtung absendeten, sondern die Strahlung dorthin fokussierten, wo sich das
verbundene Endgerät befinde. Dadurch werde die Strahlung in die anderen Richtungen

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 23.02.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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reduziert. 3

Im Februar 2021 hatte der Bundesrat eine Vollzugshilfe zur Berechnung der Strahlung
von neuen adaptiven Antennen veröffentlicht, welche für den Ausbau des 5G-Netzes
benötigt werden. Der Bundesrat orientierte daraufhin im Dezember 2021 darüber, dass
er einige Elemente dieser Vollzugshilfe zu den adaptiven Antennen in der NISV
verankert habe. Durch die Festschreibung auf Verordnungsstufe sind diese Elemente
bindend – nicht aber die übrigen Regelungen der Vollzugshilfe –, wodurch mehr
Rechtssicherheit geschaffen werden solle. An den Grenzwerten in der NISV und somit
am Schutzniveau nahm der Bundesrat keine Änderungen vor. 4

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 17.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

1) Bericht Mobilfunk und Strahlung vom 18.11.19; CdT, LT, Lib, NZZ, TA, 29.11.19
2) Medienmitteilung BR vom 22. April 2020; CdT, LT, NZZ, TA, 23.4.20
3) Medienmitteilung BAFU vom 23.2.21; Vollzugshilfe BAFU vom 23.2.21
4) Medienmitteilung Bundesrat vom 17.12.21
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